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Pflegesätze ab dem 01.03.2026 für die Kurzzeitpflege  
(Änderungen vorbehalten) 

 

                                      Bewohnerverwaltung/Pflege u. Pflegesätze aktuell 

 
zuzüglich EUR 2,00 Einzelzimmerzuschlag pro Tag 
 
 
Für Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf Übernahme der Kosten für 
Pflegeleistungen. Ein Teil der Kosten kann über den Anspruch auf 
Entlastungsleistungen (§43b SGB XI) finanziert werden. 
 
Ab dem 01.07.2025 steht ein gemeinsamer Jahresbetrag für die Kurzzeitpflege und 
die Verhinderungspflege zur Verfügung. Pflegebedürftige mit den Pflegegraden 2 
bis 5 können bis zu 3.539 Euro pro Kalenderjahr flexibel für die beiden Leistungen 
einsetzen. Der Anspruch besteht je Leistung für bis zu acht Wochen (56 Tage).  
Dieser deckt die pflegebedingten Kosten und wird durch die Bewohner bzw. die 
Angehörigen / Betreuer geltend gemacht, in dem vor Heimaufnahme bei der 
Pflegekasse eine schriftliche Kostenübernahme eingeholt wird. Diese ist bei 
Heimaufnahme vorzulegen. 
 
Die Investitionskosten werden vom zuständigen Sozialamt übernommen. 
 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung sind von der Bewohnerin / dem Bewohner 
selbst zu tragen. 

Pflege
-grad 

Pflegebedingte 
Kosten 

Ausbildungs-
umlage 

Unterkunft Verpflegung investive 
Kosten 

Gesamt 

1 79,25 € 5,68 € 27,30 € 21,01 € 12,51 € 145,75 € 

2 101,60 € 5,68 € 27,30 € 21,01 € 12,51 € 168,10 € 

3 118,49 € 5,68 € 27,30 € 21,01 € 12,51 € 184,99 € 

4 136,11 € 5,68 € 27,30 € 21,01 € 12,51 € 202,61 € 

5 144,03 € 5,68 € 27,30 € 21,01 € 12,51 € 210,53 € 
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